
   

  

 

     

   
      

 

    

 

   

 

       
        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

            
         

Deutscher Bundestag Drucksache 19/23313 

19. Wahlperiode 23.11.2020 

Beschlussempfehlung 

des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 

zu dem Entwurf eines Gesetzes 
über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021 
(Haushaltsgesetz 2021) 

– Drucksache 19/22600 – 

hier: Einzelplan 14 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Entwurf des Einzelplans 14 mit den aus anliegender Zusammenstellung* ersichtlichen 
Änderungen und den sich daraus ergebenden Änderungen der Abschlusssummen, im Übrigen 
unverändert nach den Vorlagen – Drucksache 19/22600 Anlage –, anzunehmen. 

Berlin, den 19. November 2020 

Der Haushaltsausschuss 

Peter Boehringer Dr. Reinhard Brandl Andreas Schwarz Martin Hohmann 

Vorsitzender Berichterstatter Berichterstatter Berichterstatter 

Karsten Klein Michael Leutert Dr. Tobias Lindner 

Berichterstatter Berichterstatter Berichterstatter 

* Die Beschlüsse des Haushaltsausschusses zu den zurückgestellten Titeln folgen in einer Ergänzung zu dieser Beschlussempfehlung,
die in Einzelfällen auch Änderungen zu bereits gefassten Beschlüssen enthalten kann. 



   

 

  

   

   

    

   

     
      

          

       

    

             

  

          
       

    

          
       

    

             

  

     

  

       

  

     
     

 

      
     

 

       

  

  

         

    
     

      
      

    

Drucksache 19/23313 – 2 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

Zusammenstellung 

des Entwurfs des Einzelplans 14 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung 

– Drucksache 19/22600 Anlage – 

mit den Beschlüssen des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 

Entwurf Beschlüsse des 8. Ausschusses 

Geldansätze bei Einnahmen und Ausgaben 
sowie bei Verpflichtungsermächtigungen in 1 000 €

Kapitel 1401 – Verpflichtungen im Rahmen der Mitgliedschaft zur NATO und zu anderen internationalen 

Institutionen sowie Maßnahmen im Zusammenhang mit internationalen Einsätzen 

Tgr. 01 NATO-Sicherheits-Investitionsprogramm Tgr. 01 NATO-Sicherheits-Investitionsprogramm 

Tit. 559 12 Beitrag zu den Kosten des NATO-Sicherheits-Investiti- Tit. 559 12 Beitrag zu den Kosten des NATO-Sicherheits-Investiti-
onsprogramms onsprogramms 

108 000 98 000 

Tgr. 04 Beitrag zu den Kosten des Projekts MRTT (Multi Role Tgr. 04 Beitrag zu den Kosten des Projekts MRTT (Multi Role 
Transport Tanker) im Rahmen der Beteiligung an der Transport Tanker) im Rahmen der Beteiligung an der 
Multinationalen MRTT Flotte (MMF) Multinationalen MRTT Flotte (MMF) 

Tit. 559 41 Beitrag zu den Beschaffungskosten Tit. 559 41 Beitrag zu den Beschaffungskosten 

258 897 248 897 

Kapitel 1403 – Kommandobehörden und Truppen, Sozialversicherungsbeiträge, Fürsorgemaßnahmen und 

Versorgung für Soldatinnen und Soldaten 

Tit. 527 01 Dienstreisen Tit. 527 01 Dienstreisen 

60 000 90 000 

Tgr. 02 Truppenübungen (Gefechts- und Schießübungen, Ge- Tgr. 02 Truppenübungen (Gefechts- und Schießübungen, Ge-
ländebesprechungen und sonstige Übungen aller Waf- ländebesprechungen und sonstige Übungen aller Waf-
fen) fen) 

Tit. 527 21 Dienstreisen Tit. 527 21 Dienstreisen 

32 795 22 795 

Kapitel 1410 – Sonstige Bewilligungen 

Tit. 119 99 Vermischte Einnahmen Tit. 119 99 Vermischte Einnahmen 

5.4 die Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz unentgelt- 5.4 die Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz und die 
lich personelle und materielle Unterstützungsleistungen 
erhält, 

Gesellschaft für Sicherheitspolitik e. V. unentgeltlich 
personelle und materielle Unterstützungsleistungen er-
halten, 
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